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B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

796 Unterhaltung von Wettannahmestellen

Bezirksregierung Münster
– 21.03.02. –

Münster, 11. Oktober 2006

Dem Pferdesportpark Berlin-Karlshorst e.V., Treskowallee
129, 10318 Berlin, habe ich gemäß § 1 Rennwett- und
Lotteriegesetz sowie den dazu ergangenen Ausführungsbe-
stimmungen unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider-
rufs bis zum 31.12.2006 gestattet, Wettannahmestellen in den
folgenden Geschäftslokalen

11. „Dülmener Wetten“, Coesfelder Str. 15, 48249 Dülmen,

12. „Marler Wetten“, Viktoriastr. 174, 45172 Marl,

13. „Wettannahme“, Hagenstr. 26, 45894 Gelsenkirchen,

14. „Wettbüro“, Bahnhofstr. 31, 48599 Gronau,

15. „Wettannahme Konopa“, Scherlebecker Str. 345,
45701 Herten,

16. „Wettannahme Konopa“, Bochumer Str. 96, 45661
Recklinghausen,

17. „Wettannahme“, Berliner Platz 6, 45739 Oer-Erken-
schwick,

18. „Wettannahme“, Ravadistr. 29, 46399 Bocholt,

19. „Wetten G & S“, Waltroper Str. 38, 44536 Lünen,

10. „Internetcafe“, Bahnhofstr. 20 b, 45731 Waltrop,

für die Vermittlung von Pferdewetten zu unterhalten.

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 465

797 Ungültigkeitserklärung für einen in Verlust
geratenen Dienstausweis

Bezirksregierung Münster
– 25.3.1. – 1504 –

Münster, 16.10.2006

Der Dienstausweis Nr. 0438079 des Kriminalhauptkom-
missars Jürgen Thommek, ausgestellt am 24.03.2004 von
der ZPD NRW, ist in Verlust geraten und wird für ungültig
erklärt.
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Der unbefugte Gebrauch des Dienstausweises wird straf-
rechtlich verfolgt.

Sollte der Ausweis gefunden werden, wird um Rückgabe
an das Polizeipräsidium Recklinghausen gebeten.

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 465 – 466

798 Ordnungsbehördliche Verordnung zur
Ausweisung des Gebietes „Bagno – Buchenberg“,
Stadt Steinfurt, Kreis Steinfurt, im Regierungs-
bezirk Münster als Naturschutzgebiet

Präambel
Mit dieser Verordnung wird der 490 ha große Waldkomplex
„Bagno – Buchenberg“ auf dem Gebiet der Stadt Steinfurt
im Rahmen der Umsetzung der FFH-Richtlinie als Natur-
schutzgebiet ausgewiesen.

Bei dem Gebiet handelt es sich um einen zusammenhän-
genden, struktur- und artenreichen Laubwaldkomplex, der
zum großen Teil von naturnahen Waldmeister-Buchen-
wäldern und Eichen-Hainbuchenwäldern geprägt ist. Klein-
flächig kommen auch Hainsimsen-Buchenwälder und alte
bodensaure Eichenwälder vor. Eine Vielzahl unterschied-
licher, naturnaher Gewässerbiotope charakterisieren das
Gebiet ebenso wie die angrenzenden Grünlandflächen und
der im westlichen Teil liegende Landschaftspark mit alten
Einzelbäumen, einzelnen historischen Gebäuden und einem
großen, künstlich angelegten See. Dieser naturnahe und
strukturreiche Waldkomplex, dem aufgrund seiner großflä-
chigen Ausdehnung für den Biotopverbund im Naturraum
Kernmünsterland eine hohe Bedeutung zukommt, dient als
Lebens- und Rückzugsraum für zahlreiche, zum Teil vom
Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Einzigartig ist
dabei die Bedeutung des Gebietes als eines der größten
Fledermaus-Winterquartierplätze in der Westfälischen
Bucht. Als einziges in Nordrhein-Westfalen bekanntes
Gebiet überwintern hier vier Arten des Anhangs II der
FHH-Richtlinie. Die Waldbereiche und Gewässer sind
außerdem wichtiger Nahrungsraum und Jagdgebiet für ins-
gesamt 13 verschiedene Fledermausarten.

Der überwiegende Teil des Gebietes ist zudem als FFH-
Gebiet „Bagno mit Steinfurter Aa“ (DE-3810-302) seitens
der Bundesrepublik Deutschland als ein Gebiet von gemein-
schaftlicher Bedeutung gemäß der FFH-Richtlinie der
Europäischen Union benannt worden. Es stellt einen wich-
tigen Bestandteil des zu schaffenden zusammenhängenden
europäischen ökologischen Netzes „NATURA 2000“ dar.

Wichtigstes Ziel dieser Verordnung ist es, diesen groß-
flächigen, strukturreichen Laubwaldkomplex mit seinen
typischen natürlichen Waldgesellschaften und naturnahen
Gewässern durch eine naturnahe Waldbewirtschaftung zu
erhalten und in überwiegend alters- und strukturdiverse
Bestände zu überführen. Hierzu soll insbesondere der Anteil
an Höhlenbäumen und Totholz sowie die sukzessive Über-
führung der Nadelholzbestände in natürliche Waldgesell-
schaften gefördert und im Rahmen des Vertragsnaturschut-
zes umgesetzt werden. Darüber hinaus ist die weitgehende
Ungestörtheit der Fledermausquartiere und -jagdgebiete
durch geeignete Besucherlenkungsmaßnahmen und Ver-
meidung von Verlärmung und Lichtverschmutzung sicher-
zustellen.

Inhalt
Rechtsgrundlagen

§ 11 Schutzgebiet

§ 12 Schutzzweck und Schutzziel

§ 13 Allgemeine Verbotsregelungen

§ 14 Waldbauliche Regelungen

§ 15 Landwirtschaftliche Regelungen

§ 16 Jagdliche Regelungen

§ 17 Regelungen zu dem Fledermaus-Quartier

§ 18 Nicht betroffene Tätigkeiten

§ 19 Befreiungen

§ 10 Gesetzlich geschützte Biotope

§ 11 Ordnungswidrigkeiten und Strafvorschriften

§ 12 Verfahrens- und Formvorschriften

§ 13 Aufhebung bestehender Verordnungen

§ 14 Inkrafttreten

Anlagen: I Übersichtskarte im Maßstab 1:25.000

Anlagen: II Detailkarte im Maßstab 1:5.000

Rechtsgrundlagen
Aufgrund

– des § 42 a Abs. 1 und 3 in Verbindung mit den §§ 20, 34
Abs. 1 und 48 c des Gesetzes zur Sicherung des Natur-
haushalts und zur Entwicklung der Landschaft (Land-
schaftsgesetz – LG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21.07.2000 (GV. NRW. S. 568), geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 15.12.2005 (GV. NRW. S. 35),

– der §§ 12, 25 und 27 des Gesetzes über Aufbau und
Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehörden-
gesetz – OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
13.05.1980 (GV. NW. S. 528), zuletzt geändert durch
Artikel 73 des Gesetzes vom 05.04.2005 (GV. NRW.
S. 274),

– des § 20 Abs. 1 Landesjagdgesetz (LJG-NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 07.12.1994 (GV. NW.
S. 1995 S. 2, ber. 1997 S. 56), geändert durch Artikel 8 des
ersten Teils des Gesetzes vom 03.05.2005 (GV. NRW.
S. 498),

– der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild-
lebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richt-
linie – FHH-Richtlinie) (ABl. EG Nr. L 206 S. 1), geän-
dert durch die Richtlinie 97/62/EWG vom 27.10.1997 zur
Anpassung der Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen
an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt
(ABl. EG Nr. L 305 S. 42), zuletzt geändert durch Verord-
nung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments
u. des Rates vom 29.09.2003 (ABl. EG Nr. L 284 S. 1)
und

– der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 02.04.1979
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogel-
schutz-Richtlinie) (ABl. EG Nr. L 103 S. 1), geändert
durch die Richtlinie 97/49/EWG vom 29.07.1997 (ABl.
EG Nr. L 233 S. 9), zuletzt geändert durch Verordnung
(EG) Nr. 807/2003 des Rates vom 14.04.03 (ABl. EG
Nr. L 122 S. 36)

wird – hinsichtlich der Regelungen der Ausübung der Jagd
im Einvernehmen mit der Oberen Jagdbehörde des Landes
NRW – verordnet:

§ 1
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bezeichnete Gebiet „Bagno –
Buchenberg“ liegt im Kreis Steinfurt im Gebiet der Stadt
Steinfurt, Gemarkungen Burgsteinfurt und Borghorst,
und ist ca. 490 ha groß.
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Die Lage des Gebietes ist in der Karte

– im Maßstab 1:25 000 (Übersichtskarte, Anlage I)

und die genaue Abgrenzung des Gebietes

– im Maßstab 1:5 000 (Detailkarte, Anlage II)

dargestellt.

Die Abrenzung der nur teilweise betroffenen Flur-
stücke ergibt sich aus der Anlage II.

Die Anlagen I und II sind Bestandteil dieser Verordnung.

Soweit die Detailkarte (s. Anlage II) keine andere
Abgrenzung enthält, umfasst der Geltungsbereich des
Gebietes folgende Flurstücke:

Gemarkung Burgsteinfurt
Flur 13 Flurstücke 250 tlw., 253 – 255, 412 tlw.

Flur 16 Flurstücke 1 tlw., 2 tlw., 3 tlw.

Flur 17 Flurstücke 6 tlw., 9 tlw., 15, 16 tlw., 43

Flur 18 Flurstücke 8 tlw., 16, 20 tlw., 21 tlw., 22 tlw.,
23 – 25, 27, 33, 39, 40, 51 tlw., 52, 53, 54, 56, 58,
59 tlw., 60 tlw.

Flur 19 Flurstücke 4, 5, 10 tlw., 11, 15 tlw., 16 tlw., 19 tlw.,
24, 25, 26 tlw., 27

Flur 10 Flurstücke 3 tlw., 7 tlw., 16, 17, 37 tlw., 38 tlw., 42
tlw., 43 tlw., 61, 70 tlw., 71 tlw., 81 tlw.,

Flur 11 Flurstücke 20 tlw., 21, 22 – 25 tlw.

Flur 12 Flurstücke 1, 2, 5, 6, 9, 18 tlw., 19 – 25, 29 tlw.

Flur 13 Flurstücke 49, 56 tlw., 65, 66, 68, 69, 71 tlw., 74
tlw., 76, 77 tlw., 81 – 84, 86 tlw., 97 – 99 tlw., 101
tlw., 102 tlw., 103, 104, 132 – 135, 136 tlw., 137 tlw.,
139 tlw., 140, 141, 143 tlw., 154 – 156 tlw., 162 tlw.,

Flur 14 Flurstücke 10, 16 tlw., 17 tlw., 18 tlw., 37 tlw.,
38 tlw.

Flur 15 Flurstück 117

Flur 16 Flurstücke 12 tlw., 13 tlw., 17 tlw., 23 tlw.

Flur 28 Flurstücke 26 tlw., 29

Gemarkung Borghorst
Flur 11 Flurstücke 32, 33 tlw., 34 tlw., 35 – 39, 74, 93 tlw.,

96 tlw.

Flur 12 Flurstücke 4 tlw., 7, 8, 10, 11, 13 tlw., 14 – 16

Flur 13 Flurstücke 992, 1045 tlw., 1047 tlw., 1048, 1051 –
1053

Flur 25 Flurstücke 6 tlw., 7, 268 tlw., 299 tlw., 351 tlw., 395,
538 tlw., 541 tlw.

Flur 26 Flurstücke 1, 2 tlw., 10 tlw., 14 tlw., 22 tlw.

Hinweis:
Die nachfolgend genannten Flurstücke sind nicht Bestandteil
des FFH-Gebietes „Bagno mit Steinfurter Aa“ 
(DE-3810-302):

Gemarkung Burgsteinfurt
Flur 13 Flurstücke 250 tlw., 253 – 255

Flur 16 Flurstücke 1 tlw., 2 tlw.

Flur 17 Flurstücke 6 tlw., 16 tlw.

Flur 18 Flurstücke 8 tlw., 21 tlw., 56 tlw.

Flur 19 Flurstücke 10 tlw., 19 tlw., 24, 25

Flur 10 Flurstücke 3 tlw., 38 tlw., 42 tlw., 71 tlw.,

Flur 13 Flurstücke 74 tlw., 76, 77 tlw.

Gemarkung Borghorst
Flur 25 Flurstücke 268 tlw., 299 tlw.

Flur 26 Flurstücke 2 tlw., 14 tlw.

Die als Anlage II bezeichnete Karte im Maßstab 1:5.000
kann aus drucktechnischen Gründen an dieser Stelle nicht
veröffentlicht werden. Sie wird im Wege der Ersatzveröffent-
lichung durch die Möglichkeit der Einsichtnahme bekannt
gemacht.

(2) Diese Verordnung kann mit ihren Anlagen während der
Dienststunden bei folgenden Behörden eingesehen wer-
den:

a) Bezirksregierung Münster
– Höhere Landschaftsbehörde –
Domplatz 1 – 3
48143 Münster

b) Landrat des Kreises Steinfurt
– Untere Landschaftsbehörde –
Dienststelle Tecklenburg
Landrat-Schultz-Straße 1
49545 Tecklenburg

c) Landrat des Kreises Steinfurt
– Planungsamt –
Tecklenburger Straße 10
48565 Steinfurt

d) Bürgermeister der Stadt Steinfurt
Emsdettener Straße 40
48565 Steinfurt

e) Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen
Außenstelle Steinfurt
Kirchstraße 1
48565 Steinfurt

§ 2
Schutzzweck und Schutzziel

(1) Das in § 1 näher bezeichnete Gebiet wird als Natur-
schutzgebiet gemäß § 20 in Verbindung mit § 48 c Abs.
1 LG ausgewiesen.

(2) Die Unterschutzstellung erfolgt

a) zur Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung
von Lebensgemeinschaften und Lebensstätten land-
schaftsraumtypischer, seltener und zum Teil stark
gefährdeter Tier- und Pflanzenarten innerhalb eines
großflächig-zusammenhängenden, strukturreichen
Laubwaldkomplexes mit seinen verschiedenen stand-
örtlichen Ausprägungen und Altersphasen, sowie
einer Vielzahl im Zusammenhang mit dem Wald
stehender schutzwürdiger Gewässerbiotope und
Feuchtgrünlandbereiche. Seltenen und gefährdeten
Wildtierarten soll dabei die Möglichkeit zur Entwick-
lung natürlicher Populationen und Sozialgefüge gege-
ben werden.

Insbesondere sind in ihrer natürlichen Vergesellschaf-
tung folgende Biotope und Biotopstrukturen als
Lebensräume für seltene, zum Teil stark gefährdete
Säugetier- (insbesondere Fledermaus-), Vogel-,
Amphibien-, Fisch- oder Wirbellosenarten sowie ver-
schiedene Pflanzenarten und Pflanzengesellschaften
zu schützen:

– Waldmeister-Buchenwälder,

– Hainsimsen-Buchenwälder,

– Eichen-Hainbuchenwälder,

– bodensaure Eichenwälder,

– Erlen-Bruchwälder und Hartholzauenwälder,

– naturnahe Stillgewässer,

– naturnahe Fließgewässer mit ihren Quell- und
Auenbereichen,
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– extensiv genutztes Grünland, insbesondere Feucht-
und Nassgrünland,

– markante Einzelbäume, insbesondere Uraltbäume,
Baumreihen, Baumgruppen, Hecken und Waldrän-
der mit ausgeprägten Hochstaudensäumen,

– Höhlenbäume und stehendes Totholz;

b) zur Erhaltung und Wiederherstellung eines natur-
nahen und durchgängigen Fließgewässerabschnittes
der Steinfurter Aa;

c) aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, landes-
kundlichen und erdgeschichtlichen Gründen und
wegen der biogeographischen Bedeutung des Gebie-
tes;

d) wegen der Steltenheit, besonderen Eigenart und der
hervorragenden Schönheit des Gebietes;

e) zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Abwehr
schädlicher Einwirkungen und negativer Veränderun-
gen ökologischer Zusammenhänge;

f) zum Erhalt schutzwürdiger Böden, wie Staunässe-
böden, Grundwasserböden, Moorböden, Plaggen-
esche sowie trockene, meist tiefgründige Sandböden;

g) als Bestandteil eines Biotopverbundes von landes-
und europaweiter Bedeutung;

h) zur Bewahrung und Wiederherstellung eines günsti-
gen Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräu-
me und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von
gemeinschaftlichem Interesse gemäß Art. 4 Abs. 4
i. V. m. Art. 2 der FFH-Richtlinie. Hierbei handelt es
sich insbesondere um folgende natürliche Lebensräu-
me von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang
I der FFH-Richtlinie als maßgebliche Bestandteile
des Gebietes i. S. des § 48 d Abs. 4 LG:

– Hainsimsen-Buchenwald (9110)

– Waldmeister-Buchenwald (9130)

– Stieleichen-Hainbuchenwald (9160)

– alte bodensaure Eichwälder auf Sand (9190)

– Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91E0
prioritärer Lebensraum)

sowie insbesondere um folgende Arten von gemein-
schaftlichem Interesse gemäß Anhang II der FFH-
Richtlinie als maßgebliche Bestandteile des Gebietes
i. S. des § 48 d Abs. 4 LG:

– Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)

– Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)

– Teichfledermaus (Myotis dasycneme)

– Großes Mausohr (Myotis myotis);

i) das Gebiet hat darüber hinaus im Gebietsnetz
NATURA 2000 insbesondere Bedeutung für folgen-
de Vogelarten, die im Anhang I der Vogelschutzricht-
linie aufgeführt sind:

– Eisvogel (Alcedo atthis)

– Schwarzspecht (Dryocopus martius).

(3) Die über die Verordnungsdauer hinausgehende lang-
fristige Zielsetzung für das Gebiet ist die Erhaltung und
weitere Entwicklung eines großflächigen, zusammen-
hängenden und strukturreichen Laubwaldkomplexes
mit den für die natürlichen Waldgesellschaften typischen
Arten und Strukturen. Durch naturnahe Bewirtschaf-
tung sollen die Bestände in naturnahe Laubwälder mit
ihren verschiedenen Entwicklungs- und Altersphasen
einschließlich der Alt- und Totholzphase und in ihren
standörtlich typischen Variationsbreiten überführt wer-

den. Dabei ist eine Vermehrung der natürlichen Wald-
gesellschaften durch den Umbau von Flächen, die mit
nicht zur natürlichen Waldgesellschaft gehörenden
Gehölzen bestanden sind, anzustreben. Um die Verjün-
gung der natürlichen Baumarten, in der Regel ohne
besondere Schutzmaßnahmen, zu ermöglichen, ist die
Schalenwilddichte auf ein entsprechendes Maß einzu-
regulieren.

Des weiteren ist es Ziel, die unterschiedlichen Gewäs-
serbiotope sowie die extensiv genutzten Grünland-
flächen, insbesondere die Feucht- und Nasswiesen in
ihrer natürlichen Ausprägung zu erhalten und zu för-
dern, um neben dem Schutz gefährdeter Arten die hohe
Strukturvielfalt der Landschaft zu erhalten. Zur langfri-
stigen Erhaltung der Fledermauspopulationen sind
neben dem Erhalt wichtiger Habitatstrukturen und Teil-
lebensräume insbesondere die weitgehende Ungestört-
heit der Winter- und Sommerquartiere durch geeignete
Besucherlenkungsmaßnahmen sowie der Erhalt der
Jagdgebiete auf Dauer sicherzustellen.

§ 3
Allgemeine Verbotsregelungen

(1) In dem Naturschutzgebiet sind, soweit der nachfolgende
Absatz 2 und die §§ 4 – 8 dieser Verordnung nicht etwas
anderes bestimmen, alle Handlungen verboten, die zu
einer erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung
oder Störung oder zu einer Zerstörung, Beschädigung
oder Veränderung des Naturschutzgebietes oder seiner
Bestandteile führen können (Verschlechterungsverbot).

(2) In dem geschützten Gebiet ist es insbesondere verboten:

11. bauliche Anlagen zu errichten, zu ändern sowie in
ihrer Nutzung oder in sonstiger Hinsicht zu verän-
dern, auch wenn dafür keine Planfeststellung,
Genehmigung oder Anzeige erforderlich ist. Bauli-
che Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind die in
§ 2 Abs. 1 Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (BauO NRW) vom 01.03.2000 (GV.
NRW. 2000 S. 256) geändert durch Gesetz vom
09.05.2000 (GV. NRW. S. 439) in der jeweils gelten-
den Fassung definierten Anlagen; hierzu zählen z. B.
Stege, Camping- und Wochenendplätze und Jagd-
kanzeln sowie öffentliche und private Verkehrsanla-
gen, Straßen, Wege und Plätze einschließlich deren
Nebenanlagen;

unberührt bleibt das Errichten von Ansitzleitern und
offenen Hochsitzen;

Ausnahmen:

a) auf Antrag erteilt die Untere Landschaftsbehörde
in Abstimmung mit der Unteren Forstbehörde
eine Ausnahme, sofern Standort und Gestaltung
der Jagdkanzel nicht gegen den Schutzzweck ver-
stoßen.

b) Renovierungsarbeiten zum Erhalt bestehender
Gebäude in derzeitiger Art und in derzeitigem
Umfang können, sofern sie nicht nach § 7 einge-
schränkt oder verboten sind, im Einvernehmen
mit der Unteren Landschaftsbehörde durchge-
führt werden;

12. Leitungen aller Art einschließlich ober- und unterir-
discher Ver- und Entsorgungseinrichtungen und
Fernmeldeeinrichtungen anzulegen oder zu ändern;

Ausnahme:

Die Unterhaltung vorhandener Ver- und Entsor-
gungseinrichtungen sowie Fernmeldeeinrichtungen
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ist mit der Unteren Landschaftsbehörde abzustim-
men;

13. Zäune und andere Einfriedungen anzulegen oder zu
ändern;

unberührt bleibt das Errichten und Unterhalten von
Forstkulturzäunen oder ortsüblichen Weidezäunen
aus unbehandeltem Holz;

Ausnahme:

Auf Antrag kann die Untere Landschaftsbehörde für
die Änderung oder Neuanlage der Einzäunung des
Golfplatzes eine Ausnahmegenehmigung erteilen;

14. Werbeanlagen, Werbemittel, Schilder, Beschriftun-
gen oder Beleuchtungen zu errichten, anzubringen
oder zu verändern;

unberührt bleibt die Erneuerung bestehender Hin-
weistafeln in bestehender Art und Größe, die Errich-
tung oder das Anbringen behördlich genehmigter
Schilder oder Beschriftungen mit behördlicher
Genehmigung soweit sie ausschließlich auf den
Schutzzweck des Gebietes hinweisen oder als Orts-
und Verkehrshinweise, Wegmarkierungen oder
Warntafeln dienen;

Ausnahme:

Auf Antrag kann die Untere Landschaftsbehörde für
die Errichtung weiterer Schilder, in landschaftlich
angepasster Bauweise, eine Ausnahmegenehmigung
erteilen;

15. Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen, Warenauto-
maten, Zelte oder ähnliche, dem zeitweiligen Auf-
enthalt von Menschen dienende Anlagen aufzustel-
len; Kraftfahrzeuge, Wohnwagen, Wohnmobile oder
Wohncontainer abzustellen oder Stellplätze für sie
anzulegen;

16. Camping-, Zelt-, Picknick- oder Lagerplätze anzule-
gen sowie zu lagern, zu zelten oder Feuer zu
machen;

unberührt bleibt die nachhaltige und ordnungsge-
mäße Forstwirtschaft und die ordnungsgemäße Aus-
übung der Jagd soweit dies nicht nach § 7 dieser Ver-
ordnung eingeschränkt oder verboten ist;

17. Anlagen des Luft- und Modellflugsports zu errichten
sowie mit Modellflugzeugen, Flugdrachen, Ultra-
leichtflugzeugen, Gleitschirmen und Ballons zu star-
ten oder zu landen, und das Gebiet mit Flugmodel-
len zu überfliegen;

18. Motorsport, Modellsport und Wassersport jeglicher
Art zu betreiben;

unberührt bleibt das nicht gewerbliche Befahren der
Steinfurter Aa mit Kanus. Dabei ist die Steinfurter
Aa zügig und ohne Anlanden zu Durchfahren;

19. Einrichtungen für den Schießsport aufzustellen oder
anzulegen sowie Schießsport zu betreiben;

10. Gewässer (einschließlich Fischteiche) neu anzule-
gen, fließende oder stehende Gewässer einschließ-
lich ihrer Ufer und Quellbereiche zu verändern, zu
beseitigen, in eine intensivere Nutzung zu überfüh-
ren oder hinsichtlich ihrer sonstigen Eigenschaften
nachteilig zu verändern;

11. Gewässer fischereilich zu nutzen;

unberührt bleiben:

a) das Angeln in den Herrenteichen nach bisheriger
Art und bisherigem Umfang,

b) das Angeln in der Steinfurter Aa. Dabei ist im
Zeitraum vom 01.03. bis 31.08. ein Abstand von
mindestens 50 m zu den potentiellen Brutstätten
des Eisvogels wie Steilwänden, Uferabbrüchen
und umgestürzten Bäumen einzuhalten;

12. Gewässer mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, in
ihnen zu baden oder ihre Eisflächen zu betreten oder
zu befahren;

unberührt bleiben:

a) das nicht gewerbliche Befahren der Steinfurter Aa
mit Kanus. Dabei ist die Steinfurter Aa zügig und
ohne Anlanden zu Durchfahren,

b) das Befahren der Gewässer und das Betreten
ihrer Eisflächen zur Bergung von Wild im Rah-
men der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd;

13. Entwässerungs- und andere, den Wasserhaushalt des
Gebietes verändernde Maßnahmen vorzunehmen
sowie den Grundwasserstand abzusenken (z. B.
durch Neuanlage von Gräben oder Drainagen);

14. oberirdischen Gewässern Wasser zu entnehmen,
Gewässer zu düngen, zu kalken oder mechanische,
physikalische, chemische und biologische Verände-
rungen durchzuführen, die die Beschaffenheit bzw.
die Ökologie der Gewässer negativ beeinträchtigen
können sowie direkte oder diffuse Einleitungen in
die Fließgewässer vorzunehmen;

15. Maßnahmen zur Unterhaltung der Gewässer ohne
Einvernehmen der Unteren Landschaftsbehörde
durchzuführen;

16. Bauwerke, die eine Durchgängigkeit der Fließgewäs-
sersysteme beeinträchtigen, zu errichten;

17. die Flächen außerhalb befestigter oder besonders
gekennzeichneter Straßen, Wege, Park- und Stell-
plätze zu betreten, zu befahren (dies gilt auch für das
Befahren mit Fahrrädern), auf ihnen zu reiten sowie
Fahrzeuge außerhalb der besonders gekennzeichne-
ten Park- und Stellplätze abzustellen;

unberührt bleiben:

a) die nachhaltige und ordnungsgemäße Forst-
wirtschaft, die Landwirtschaft unter Beachtung
der Grundsätze der guten fachlichen Praxis sowie
das Betreten und Befahren im Rahmen der
Gewässerunterhaltung, soweit dies nicht nach § 7
dieser Verordnung eingeschränkt oder verboten
ist,

b) das Betreten im Rahmen der Fischerei sofern dies
nicht nach Ziffer 11 eingeschränkt oder verboten
ist,

c) die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd, soweit
dies nicht nach den §§ 6 und 7 dieser Verordnung
eingeschränkt oder verboten ist,

d) das Betreten durch den Eigentümer oder Nut-
zungsberechtigten, soweit dies nicht nach § 7
dieser Verordnung eingeschränkt oder verboten
ist,

e) die Durchführung behördlicher Überwachungs-
aufgaben und Unterhaltungsmaßnahmen, soweit
dies nicht nach § 7 dieser Verordnung einge-
schränkt oder verboten ist,

f) das Befahren des Gebietes im Rahmen der
Unterhaltung von Ver- und Entsorgungseinrich-
tungen in Abstimmung mit der Unteren
Landschaftsbehörde;
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Ausnahme:
Auf Antrag kann die Untere Landschaftsbehörde für
Exkursionen im gesamten Naturschutzgebiet eine
Ausnahmegenehmigung erteilen;

Hinweis:

Als befestigt sind alle Wege anzusehen, die durch Ein-
bringung von Wegebaumaterialien durchgehend herge-
richtet sind;

18. Hunde unangeleint laufen zu lassen und Hunde-
sportübungen, -ausbildungen und -prüfungen durch-
zuführen;

unberührt bleibt soweit dies nicht nach § 7 dieser
Verordnung eingeschränkt oder verboten ist, der
Einsatz von Hütehunden im Rahmen der Schäferei
sowie von Jagdhunden im Rahmen der ordnungsge-
mäßen Ausübung der Jagd, jedoch nicht für die
Ausbildung von Jagdhunden im Rahmen der Ver-
bandsausbildung und -prüfung;

19. wildlebende Tiere zu füttern, ihnen nachzustellen, sie
zu beunruhigen, zu fangen, zu verletzen oder zu
töten; Puppen, Larven, Eier und sonstige Entwick-
lungsformen sowie Nester oder sonstige Nist-,
Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten dieser Tiere der
Natur zu entnehmen, sie zu beschädigen oder zu
zerstören sowie diese Tiere durch Lärmen, Aufsu-
chen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlun-
gen zu stören;

unberührt bleiben:
a) die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd, soweit

dies nicht nach den §§ 6 und 7 dieser Verordnung
eingeschränkt oder verboten ist,

b) die ordnungsgemäße Ausübung der Fischerei
sofern dies nicht nach Ziffer 11 eingeschränkt
oder verboten ist;

20. Tiere, Bäume, Sträucher oder sonstige Pflanzen oder
entwicklungsfähige Pflanzenteile einzubringen, anzu-
siedeln bzw. auszusetzen;

unberührt bleibt die nachhaltige und ordnungsge-
mäße Forstwirtschaft, die Landwirtschaft unter
Beachtung der Grundsätze der guten fachlichen Pra-
xis, soweit dies nicht nach den §§ 4 und 5 dieser Ver-
ordnung eingeschränkt oder verboten ist;

Ausnahme:
Besatzmaßnahmen unter den in § 3 Abs. 1 – 3
Landesfischereigesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. Juni 1994 (GV. NRW. S.
516/SGV. NRW. 793) genannten Voraussetzungen
im Einvernehmen mit der Unteren Fischereibehörde
und der Unteren Landschaftsbehörde;

21. Erstaufforstungen vorzunehmen sowie Sonderkultu-
ren, wie z. B. Weihnachtsbaum- oder Schmuck-
reisigkulturen oder Baumschulen anzulegen;

22. Bäume, Sträucher oder sonstige wildwachsende
Pflanzen sowie Pilze ganz oder in Teilen zu beschä-
digen, zu beseitigen oder auf andere Weise in ihrem
Wachstum oder Bestand zu beeinträchtigen. Als
Beschädigung gilt auch das Verletzen des Wurzel-
werkes (z. B. durch Pflügen) oder der Rinde und
jede Handlung, die geeignet ist, das Wachstum und
die Entwicklung zu beeinträchtigen;

unberührt bleiben:
a) die nachhaltige und ordnungsgemäße Forstwirt-

schaft, soweit dies nicht nach den § 4 dieser Ver-
ordnung eingeschränkt oder verboten ist,

b) die Landwirtschaft unter Beachtung der Grund-
sätze der guten fachlichen Praxis, soweit dies
nicht nach § 5 dieser Verordnung eingeschränkt
oder verboten ist, jedoch nicht das Beschädigen
von Bäumen, insbesondere das Verletzen des
Wurzelwerkes (z. B. durch Pflügen) oder der
Rinde sowie das Zurückschneiden des Waldran-
des,

c) die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd, soweit
dies nicht nach § 6 dieser Verordnung einge-
schränkt oder verboten ist,

d) die Unterhaltung öffentlicher Straßen und Wege;

Ausnahme:

Fachgerechte Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
im unmittelbaren Umfeld des Fledermaus-Quartie-
res (gemäß § 7) und Maßnahmen im Rahmen der
Verkehrssicherungspflicht dürfen nur im Einverneh-
men mit der Unteren Landschaftsbehörde, in Ab-
stimmung mit der unteren Forstbehörde durchge-
führt werden;

23. Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgrabungen, Aus-
schachtungen sowie andere die Bodengestalt verän-
dernde Maßnahmen durchzuführen und Boden-
oder Gesteinsmaterial zu entnehmen;

24. Abfallstoffe aller Art (einschließlich Grün- und Gar-
tenabfällen), Boden, Bauschutt sowie andere land-
schaftsfremde flüssige oder feste Stoffe oder land-
schaftsfremde Gegenstände kurzfristig oder auf
Dauer zu lagern, auf- bzw. einzubringen, in Gewäs-
ser oder in das Grundwasser einzuleiten oder sich
ihrer in anderer Weise zu entledigen, sowie Heu-
oder Silageballen und andere landwirtschaftliche
Stoffe oder Geräte zu lagern;

25. bislang land- oder forstwirtschaftlich nicht genutzte
Flächen zu bewirtschaften.

§ 4
Waldbauliche Regelungen

(1) Auf der Grundlage der §§ 3 a und 48 c LG können für
die Waldflächen dieses Naturschutzgebietes vertragliche
Vereinbarungen abgeschlossen werden, wenn dadurch
der in § 2 formulierte Schutzzweck, insbesondere der
Schutz von Lebensräumen und Arten gemäß der FFH-
und Vogelschutz-Richtlinie, in gleicher Weise sicherge-
stellt ist. Für die Unterzeichner dieser vertraglichen Ver-
einbarung werden die in § 4 formulierten Ge- und Ver-
bote für die Laufzeit der Vereinbarung außer Kraft
gesetzt. An ihre Stelle treten ersatzweise die Regelungen
der vertraglichen Vereinbarung.

(2) Für dieses Gebiet wird von der zuständigen Forstbehör-
de ein Sofortmaßnahmenkonzept bzw. langfristig ein
Waldpflegeplan aufgestellt, welche die Grundlage der
langfristigen Waldentwicklung im Hinblick auf den in
§ 2 formulierten Schutzzweck und die sich daraus erge-
benden Schutzziele darstellen. In seinem Gültigkeits-
bereich erfüllt das Sofortmaßnahmenkonzept bzw. der
Waldpflegeplan die Funktion eines Pflege- und Entwick-
lungsplanes.

Hinweise:

a) Bestandteil des Sofortmaßnahmenkonzeptes bzw. Wald-
pflegeplans ist eine aktuelle Lebensraumtypenkarte, die
im Rahmen der Berichtspflicht über den Erhaltungs-
zustand des FFH-Gebietes aktualisiert wird.

b) Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß § 48 c
LG, die aufgrund der Erhaltungsziele nach Art. 6 Abs.
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1 FFH-Richtlinie notwendig sind und im Waldpflege-
plan bzw. im Sofortmaßnahmenkonzept dargestellt sind,
werden im Rahmen der forstlichen Förderrichtlinien
bzw. auf der Grundlage der „Vertragsvereinbarung über
Naturschutz im Wald“ (Warburger Vereinbarung)
finanziell gefördert. Dabei bleiben Pflege- und Entwick-
lungsmaßnahmen, die über die Verbote dieser Verord-
nung hinaus gehen, freiwilligen Verträgen mit den
betroffenen Waldbesitzern vorbehalten.

(3) Gebote

a) Zur Erhaltung von Altholz (insbesondere von Horst-
und Höhlenbäumen sowie sonstigen Biotopbäumen)
ist es in über 120-jährigen Laubbaumbeständen, in
denen im Rahmen einer normalen forstlichen
Bewirtschaftung absehbar ist, dass die Stammzahl
des Oberstandes unter 10 Stück pro Hektar abge-
senkt wird, geboten, bis zu 10 starke Bäume des
Oberstandes zu bestimmen und auf Dauer für die
Zerfallsphase im Wald zu belassen. Dies gilt auch für
einzelne Laubbäume auf Waldflächen mit anders-
artigen Baumbeständen;

unberührt bleiben die Vorschriften des § 64 LG;

Hinweis:

Die entsprechenden Flächen werden im Sofortmaßnah-
menkonzept bzw. im Waldpflegeplan dargestellt;

b) Nadelwaldbestockungen in abgegrenzten Quellbe-
reichen, entlang von Siepen oder Bachtälern sowie
in der Umgebung von Stillgewässern (Biotopen nach
§ 62 LG), zu entfernen, sofern diese Biotope unmit-
telbar durch Nadelbäume gefährdet bzw. beeinträch-
tigt sind;

(4) Verbote

Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es
außerdem verboten:

a) im gesamten Naturschutzgebiet

11. Laubwald und Laubmischwald in Nadelwald
umzuwandeln sowie den Laubholzanteil in
Mischbeständen zu verringern;

Begriffsbestimmung:

Als Laubwald bzw. Laubmischwald werden alle
Bestände bezeichnet, die einen Anteil von über
50 % Laubbäumen aufweisen. Dabei wird der
tatsächliche Laubholzanteil aller Schichten bis
hin zur gesicherten Verjüngung sämtlicher vor-
handener Baumarten berücksichtigt.

12. Saat- und Pflanzgut ungeeigneter Herkünfte zu
verwenden und mit nicht zur natürlichlichen
Waldgesellschaft gehörenden Laubbäumen auf-
zuforsten;

13. in Quellbereichen, entlang von Siepen oder
Bachtälern sowie in der Umgebung von Stillge-
wässern (Biotopen nach § 62 LG), eine Wieder-
aufforstung mit nicht zur natürlichen Waldgesell-
schaft gehörenden Baumarten vorzunehmen;

Hinweis:

Die entsprechenden Flächen werden im Sofortmaß-
nahmenkonzept bzw. im Waldpflegeplan dargestellt.

14. Höhlenbäume oder stehendes Totholz zu fällen
oder auf andere Weise zu entfernen;

15. die als Kompensationsmaßnahme für den Wert-
verlust von Altbäumen innerhalb des Bausteins
„Große Allee“ im Rahmen der Regionale 2004
festgelegten und speziell markierten Bäume zu

fällen, in ihrem Wachstum oder ihrem Bestand
zu beeinträchtigen sowie die Bäume nach
Abgängigkeit zu entfernen1;

Hinweis:

Die entsprechenden Bäume werden im Sofort-
maßnahmenkonzept bzw. im Waldpflegeplan darge-
stellt.

16. Forstwirtschaftswege ohne Einvernehmen mit
der Unteren Forstbehörde, in Abstimmung mit
der Unteren Landschaftsbehörde, neu anzulegen
oder in eine höhere Ausbaustufe zu überführen.
Die Ausbesserung vorhandener Forstwirt-
schaftswege, sowie der genehmigte Aus- oder
Neubau mit standortangepasstem Material
erfolgt im Einvernehmen mit der Unteren Forst-
behörde;

17. Holzlagerplätze ohne Einvernehmen mit der
Unteren Forstbehörde anzulegen;

18. chemische oder biologische Schädlingsbekämp-
fungsmittel ohne Einvernehmen mit der Unteren
Forstbehörde anzuwenden oder zu lagern;

19. Pflanzenschutz- oder Düngemittel anzuwenden
sowie die chemische Behandlung von Holz vor-
zunehmen;

unberührt bleiben:

aa) die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
in Kalamitätsfällen,

bb) die Bodenschutzkalkung außerhalb von
Quellbereichen, Siepen, Bachtälern oder
Stillgewässern (Biotopen nach § 62 LG) und
außerhalb von Standorten, die mit alten
bodensauren Eichenwäldern (LRT 9190)
bestockt sind, sofern sie mit geeignetem
Material und außerhalb der Vegetationszeit
durchgeführt wird;

Ausnahme:

Auf Antrag kann die Untere Forstbehörde in
Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbe-
hörde den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
und die chemische Behandlung von Holz zulas-
sen;

10. Schlagabraum und Reisig in oder am Rande von
schutzwürdigen Kleinstandorten wie z. B. Quell-
bereichen, Bächen oder feuchten Senken abzula-
gern;

b) innerhalb der FFH – Lebensräume gemäß § 2 Abs.
2 g:

1. Gehölzarten, die nicht zu der natürlichen Wald-
gesellschaft des jeweiligen FFH-Lebensraums
gehören einzubringen;

unberührt bleibt die Beibehaltung eines bestehen-
den Anteils nicht zur natürlichen Waldgesell-
schaft gehörender Gehölzarten von bis zu 20 %,
soweit dies mit dem in § 2 formulierten Schutz-
zweck vereinbar ist;

Hinweis:

Das Verbot schließt neben der künstlichen auch die
natürliche Verjüngung mit ein. Die Entfernung uner-
wünschter Naturverjüngung entsprechend den Vor-

1 Die Bäume müssen auf Dauer für die Zerfallsphase im
Wald belassen werden.
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gaben des Sofortmaßnahmenkonzeptes bzw. des
Waldpflegeplans erfolgt im Rahmen von vertragli-
chen Vereinbarungen bzw. auf der Grundlage des
§ 46 LG.

2. Kahlhiebe vorzunehmen. Kahlhiebe im Sinne
dieses Verbotes sind alle innerhalb von 3 Jahren
durchgeführten flächenhaften Nutzungen auf
mehr als 0,3 ha zusammenhängender Waldfläche
eines Waldbesitzers und Einschläge, die den
Bestockungsgrad unter 0,3 absenken. Für Nadel-
holzbestände gelten die Bestimmungen des § 10
Abs. 2 Landesforstgesetz vom 24.04.1980
(GV. NW. S. 546), in der jeweils geltenden Fas-
sung;

Ausnahme:

Auf Antrag kann die Untere Forstbehörde in
Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehör-
de zur Durchführung von Mahßnahmen zur För-
derung der Eichenverjüngung oder sonstiger Bio-
topverbesserungsmaßnahmen eine Ausnahmege-
nehmigung erteilen.

§ 5
Landwirtschaftliche Regelungen

(1) Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es ver-
boten:

1. Grünland umzuwandeln oder Pflegeumbrüche vor-
zunehmen;

2. Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmittel
anzuwenden oder zu lagern;

3. Gülle, Klärschlamm oder Düngemittel anzuwenden
oder zu lagern sowie zu kalken;

4. die Pflanzendecke mit chemischen Mitteln niedrig zu
halten;

5. außerhalb von Hofräumen Silage- und Futtermieten
anzulegen sowie Stallmist, Heu- und Silageballen und
andere landwirtschaftliche Stoffe und Geräte zu
lagern;

6. Gräben oder Drainagen zur Absenkung des Grund-
wasserstandes neu anzulegen;

(2) Einschränkungen der landwirtschaftlichen Bodennut-
zung, die über die in den §§ 3 und 5 aufgeführten Ein-
schränkungen hinausgehen und die zur Herstellung oder
Wiederherstellung von Lebensgemeinschaften im Sinne
von § 2 zweckmäßig sind, bleiben freiwilligen Verein-
barungen mit den betroffenen Eigentümern vorbehal-
ten.

§ 6
Jagdliche Regelungen

Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es verbo-
ten:

1. Wildfütterungsanlagen, Wildäsungsflächen, Wildäcker
und Wildfütterungsplätze ohne Einvernehmen der Unte-
ren Landschaftsbehörde neu anzulegen sowie Wildä-
sungsflächen und Wildäcker zu düngen oder mit Biozi-
den zu behandeln;

unberührt bleibt:

die Durchführung einer stickstofffreien Erhaltungsdün-
gung auf den Wildäckern;

2. Wildfütterungen – auch in Notzeiten – in, an und auf
Gewässern, an grund-, stau- und oberflächenwasser
geprägten Standorten sowie auf Grünlandflächen vorzu-
nehmen;

Hinweis:

Die Verordnung über die Bejagung, Fütterung und Kirrung
von Wild (Fütterungsverordnung) vom 23.01.1998 (GV.
NW. S. 186; ber. S. 380) – in der jeweils geltenden Fassung
– ist zu beachten;

3. das Naturschutzgebiet außerhalb von Straßen und
Wegen zu befahren:

unberührt bleiben:

a) das Befahren zur Versorgung des kranken oder ver-
letzten Wildes gemäß § 22 a Abs. 1 Bundesjagdge-
setz (BJagdG) vom 29.09.1976 (BGBl. I S. 2849) in
der jeweils geltenden Fassung und zur Bergung des
erlegten Wildes,

b) das Befahren zur Errichtung, Unterhaltung und
Beseitigung von Ansitzleitern, offenen Hochsitzen
und Jagdkanzeln,

4. jagdbare Tiere auszusetzen;

5. die Fallenjagd auszuüben sowie „Kunstbauten“ (z. B.
zur Fuchsbejagung) anzulegen;

unberührt bleibt: das Aufstellen von Lebendfangfallen;

Ausnahme:

Auf Antrag kann die Untere Landschaftsbehörde für die
Anlage von „Kunstbauten“ eine Ausnahmegenehmi-
gung erteilen. Dabei sind der Standort und die Ausfüh-
rung in Abhängigkeit von Schutzzweck und Schutzziel
mit der Unteren Landschaftsbehörde einvernehmlich
abzustimmen.

§ 7
Regelungen zu dem Fledermaus-Quartier

(1) Diese Regelungen beziehen sich auf das Fledermaus-
Quartier „Eiskeller“, das als Teillebensraum in Form von
Winter-, Schwärm- und Zwischenquartier von verschie-
denen, gefährdeten Fledermausarten gemäß § 2 genutzt
wird.

(2) Auf der Grundlage der §§ 3 a und 48 c LG können für
das Fledermaus-Quartier dieses Naturschutzgebietes
vertragliche Vereinbarungen abgeschlossen werden,
wenn dadurch der in § 2 formulierte Schutzzweck, ins-
besondere der Schutz von Fledermausarten gemäß der
FFH-Richtlinie, in gleicher Weise sichergestellt ist. Für
die Unterzeichner dieser vertraglichen Vereinbarung
werden die in § 7 formulierten Ge- und Verbote für die
Laufzeit der Vereinbarung außer Kraft gesetzt. An ihre
Stelle treten ersatzweise die Regelungen der vertrag-
lichen Vereinbarung.

(3) Verbote
Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es ver-
boten:

1. das Fledermaus-Quartier zu betreten;
Ausnahme:
Das Betreten durch den Eigentümer und Nutzungs-
berechtigten und zur Durchführung von behörd-
lichen und wissenschaftlichen Überwachungs-,
Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
nach Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbe-
hörde;

2. die Nutzung des Fledermaus-Quartiers zu ändern;

3. das Fledermaus-Quartier in irgendeiner Weise zu
verändern sowie die Zugänge für Fledermäuse zu
verändern oder zu verschließen;
Ausnahmen:
a) Maßnahmen zum Erhalt und zur Optimierung

des Fledermaus-Quartiers (Sanierungs- und
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Instandhaltungsmaßnahmen) einschließlich dem
Schutz vor unbefugtem Betreten sind im Einver-
nehmen mit der Unteren Landschaftsbehörde
durchzuführen;

b) Maßnahmen, die unbedingt erforderlich sind, um
im Einzelfall drohende Gefahr (Notstand im Sinne
des § 228 BGB) abzuwehren sind der Unteren
Landschaftsbehörde unverzüglich anzuzeigen und
bedürfen der nachträglichen Zustimmung durch
die Untere Landschaftsbehörde. Die Zustimmung
kann mit Auflagen verbunden werden;

4. Maßnahmen durchzuführen, die das Mikroklima und
den Wasserhaushalt in dem Fledermaus-Quartier
verändern;

5. Feuer zu machen;

6. Hunde in das Fledermaus-Quartier zu lassen;

7. Müll oder andere Gegenstände und landschaftsfrem-
de Stoffe zu lagern;

8. wassergefährdende Stoffe, Chemikalien, Schädlings-
bekämpfungs- und Pflanzenschutzmittel zu lagern
oder Holzschutzmittel oder andere Biozide im Rah-
men von Instandsetzungsmaßnahmen zu verwen-
den;

(4) Einschränkungen der Nutzung, die über die in §§ 3 und
7 aufgeführten Einschränkungen hinausgehen und die
zur Herstellung oder Wiederherstellung des Fleder-
maus-Quartiers als Teillebensräume von gefährdeten
Fledermäusen im Sinne von § 2 zweckmäßig sind, blei-
ben freiwilligen Vereinbarungen mit den betroffenen
Eigentümern vorbehalten.

§ 8
Nicht betroffene Tätigkeiten

Unberührt von den Verboten dieser Verordnung bleiben:

1. von der Unteren Landschaftsbehörde angeordnete,
genehmigte oder selbst durchgeführte Pflege-, Entwick-
lungs- und Sicherungsmaßnahmen, insbesondere die für
den Wald im Einvernehmen mit der Unteren Forst-
behörde und auf der Grundlage des Sofortmaßnahmen-
konzeptes bzw. des Waldpflegeplans festgelegten Maß-
nahmen;

2. bei Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig ausge-
übte Nutzungen und Befugnisse, die Wartung und
Unterhaltung sowie der notwendige Ersatz bestehender
Anlagen, einschließlich Verkehrsanlagen, Wege und
Plätze und Gewässer, sofern diese Verordnung keine
andere Regelung enthält;

3. von der Denkmalbehörde angeordnete Maßnahmen.
Zeitpunkt und Umfang dieser Maßnahmen sind im Ein-
vernehmen mit der Unteren Landschaftsbehörde durch-
zuführen;

4. die Vornahme gesetzlich vorgeschriebener Maßnahmen.
Zeitpunkt und Umfang dieser Maßnahmen sind im Ein-
vernehmen mit der Unteren Landschaftsbehörde durch-
zuführen;

5. die nachhaltige und ordnungsgemäße Ausübung der
Forstwirtschaft, der Landwirtschaft unter Beachtung der
Grundsätze der guten fachlichen Praxis, der Fischerei
sowie der Imkerei, unter Beachtung der Regelungen der
§§ 3 – 5 und 7;

6. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und Maßnah-
men des Jagdschutzes gemäß § 23 BJagdG in V. m § 25
Abs. 1 LJG-NRW und unter Beachtung der Regelungen
in den §§ 3, 6 und 7;

7. wissenschaftliche Untersuchungen zur Erfassung öko-
logischer Zusammenhänge, die über das Unter-
suchungsrecht gemäß § 10 LG hinausgehend, im Einver-
nehmen mit der Unteren Landschaftsbehörde und der
Unteren Forstbehörde nach Unterrichtung des Eigen-
tümers;

8. die Unterhaltung der als Bausteine im Rahmen des Pro-
jektes „Regionale 2004“ durchgeführten Maßnahmen.

§ 9
Befreiungen

Von den Verboten dieser Verordnung kann die Untere
Landschaftsbehörde nach § 69 Abs. 1. LG auf Antrag
Befreiung erteilen, wenn 

a) die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall

aa) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde
und die Abweichung mit den Belangen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege zu vereinbaren
ist oder

bb) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von
Natur und Landschaft führen würde

oder

b) überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die
Befreiung erfordern.

§ 5 LG gilt entsprechend.

Hinweis:

Die Pflicht zur Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung
nach Maßgabe des § 48 d LG bleibt unberührt.

§ 10
Gesetzlich geschützte Biotope

(1) Strengere Regelungen des § 62 LG über die gesetzlich
geschützten Biotope bleiben von den Bestimmungen
dieser Verordnung unberührt.

(2) Die zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Verordnung
erfassten und im Einvernehmen mit der unteren Land-
schaftsbehörde abgegrenzten Biotope ergeben sich aus
der Detailkarte (s. Anlage II).

§ 11
Ordnungswidrigkeiten und Strafvorschriften

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 70 Abs. 1 LG handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verbote dieser
Verordnung verstößt.

(2) Nach § 71 Abs. 1 LG können Ordnungswidrigkei-
ten mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 € geahndet
werden.

(3) Unabhängig von den Regelungen des LG wird gemäß
§ 329 Abs. 3 Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13.11.1998 (BGBl. I S. 3322),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.09.2005 (BGBl.
I S. 2674), mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft, wer innerhalb des Naturschutzgebie-
tes

1. Bodenschätze oder andere Bodenbestandteile abbaut
oder gewinnt;

2. Abgrabungen oder Aufschüttungen vornimmt;

3. Gewässer schafft, verändert oder beseitigt;

4. Moore, Sümpfe, Brüche oder sonstige Feuchtgebiete
entwässert;

5. Wald rodet;

6. Tiere einer im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes
besonders geschützten Art tötet, fängt, diesen nach-
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stellt oder deren Gelege ganz oder teilweise zerstört
oder entfernt;

7. Pflanzen einer im Sinne des Bundesnaturschutzgeset-
zes besonders geschützten Art beschädigt oder ent-
fernt oder

8. ein Gebäude errichtet

und dadurch den jeweiligen Schutzzweck nicht unerheb-
lich beeinträchtigt. Handelt der Täter fahrlässig, so kann
eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geld-
strafe § 329 Abs. 4 Nr. 2 StGB) verhängt werden.

§ 12
Verfahrens- und Formvorschriften

Hinweis gemäß § 42 a Abs. 4 LG:

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des
LG und des OBG kann gegen diese Verordnung nur inner-
halb eines Jahres nach ihrer Verkündung geltend gemacht
werden, es sei denn,

a) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet
worden oder

b) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der
Bezirksregierung Münster – Höhere Landschaftsbehör-
de – vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

§ 13
Aufhebung bestehender Verordnungen

Für den in § 1 dieser Verordnung genannten Geltungs-
bereich hebe ich die ordnungsgehördlichen Verordnungen

– zum Schutze von Landschaftsteilen im Landkreis Stein-
furt, lfd. Nr. 9 Landschaftsschutzgebiet „Burgsteinfurter
Bagno – Buchenberg“ vom 14.02.1969 veröffentlicht am
16.08.1969 im Amtsblatt Nr. 33 für den Regierungs-
bezirk Münster

– zur Auswirkung des Gebietes „Am Bagno“, Kreis Stein-
furt als Naturschutzgebiet vom 09.08.1994, veröffentlicht
am 20.08.1994 im Amtsblatt Nr. 33 für den Regierungs-
bezirk Münster, lfd. Nr. 537

auf.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tag ihrer Ver-
kündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster in
Kraft.

Münster, den 13. Oktober 2006
Bezirksregierung Münster

– Höhere Landschaftsbehörde –
51.2.1-21/ST

gez. Dr. Jörg Twenhöven

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 466 – 475
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799 Ordnungsbehördliche Verordnung zur
Änderung der ordnungsbehördlichen
Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutz-
gebietes für das Einzugsgebiet der Wasser-
gewinnungsanlagen Grevener Damm der
Stadtwerke Emsdetten GmbH
(Wasserschutzgebietsverordnung
„Grevener Damm“ vom 04.05.1998)
vom 19.10.2006

Aufgrund

– der §§ 19 und 41 des Gesetzes zur Ordnung des Wasser-
haushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG –), Neube-
kanntmachung vom 19.08.2002 (BGBl. I S. 3245),

– der §§ 14, 15, 116, 117, 134 bis 136, 138, 141 und 167 Abs.
2 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landeswassergesetz – LWG –), Neubekanntmachung
vom 25.06.1995 (GV. NRW S. 926/SGV. NRW 77) und

– der §§ 12, 25, 27 bis 30, 33 und 34 des Gesetzes über
Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ord-
nungsbehördengesetz – OBG –), Neubekanntmachung
vom 13.05.1980 (GV. NRW S. 528/SGV. NRW 2060),

jeweils in der zur Zeit geltenden Fassung wird verordnet:

I. In der im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster
vom 23.05.1998, Nr. 21, auf den Seiten 106 – 120 abge-
druckten und mit Wirkung vom 30.05.1998 in Kraft
getretenen Wasserschutzgebietsverordnung „Grevener
Damm“ wird die Abgrenzung zwischen den Schutz-
zonen III A und III B des Wasserschutzgebietes ge-
ändert.

Die neue innere Grenze der Schutzzonen III A und III
B des Wasserschutzgebietes ist in eine neue Übersichts-
karte – Maßstab 1:25000 – und eine neue Schutzge-
bietskarte – Maßstab 1:5000 – eingetragen, die Bestand-
teil dieser Verordnung sind und an die Stelle der bishe-
rigen Übersichtskarte und Schutzgebietskarte treten.

II. Inkrafttreten

1. Diese Änderungsverordnung tritt eine Woche nach
ihrer Verkündung im Amtsblatt für den Regierungs-
bezirk Münster in Kraft.

2. Sie tritt mit dem Außerkrafttreten der Wasserschutz-
gebietsverordnung „Grevener Damm“ außer Kraft.

Münster, den 19. Oktober 2006 54.2-1.1-7.2.1-565/06
Bezirksregierung Münster
als Obere Wasserbehörde

In Vertretung
Gez. Wirtz

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 476 – 477
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800 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster
56-60.082.00/06/0801.1

48143 Münster, den 19.10.2006

Die Firma BASF Coatings AG hat einen Antrag zur
wesentlichen Änderung und zum Betrieb des Energiever-
sorgungszentrum auf dem Grundstück in 48165 Münster,
Glasuritstr. 1 (Gemarkung Hiltrup, Flur 10, Flurstück 1161)
vorgelegt.

Gegenstand des Antrages sind im Wesentlichen die erwei-
terte thermische Nutzung von Destillaten der Harzfabrik als
Sonderbrennstoff, die Reduzierung der Stickoxidemissionen
und der Betrieb der Gesamtanlage mit den erforderlichen
Nebeneinrichtungen.

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das bean-
tragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vorschrif-
ten.

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren
(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer
Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3 a – c des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchge-
führt.

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-
ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, da
u. a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch das
Vorhaben nicht zu besorgen sind.

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a
UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 Satz
1 des BImSchG.

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 478

801 Bekanntmachung gemäß § 10 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster
56-60.079.00/06/0701.1

48143 Münster, den 17.10.2006

Der Landwirt Josef Uckelmann, Daldrup 109, 48249 Dül-
men, hat gemäß § 4 BImSchG die Errichtung und den
Betrieb einer Anlage zum Halten von Schweinen und zur
Lagerung von Gülle gemäß Ziffer 7.1 Spalte 1 und Ziffer
9.36 Spalte 2 des Anhangs der 4. BImSchV auf dem Grund-
stück in 48249 Dülmen, Gemarkung Dülmen-Kirchspiel,
Flur 47, Flurstück 132, beantragt.

Gegenstand des Antrages ist neben dem unveränderten
Weiterbetrieb der vorhandenen Tierhaltungsanlagen mit
1.251 Mastschweineplätzen, 201 Sauenplätzen, 40 Sauenplät-
zen mit Ferkeln, 1.000 Ferkelplätzen und zugehöriger Gülle-
lagerung, die Errichtung und der Betrieb eines Maststalles
mit 800 Schweinemastplätzen (Betriebseinheit 14).

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das bean-
tragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vorschrif-
ten.

Das beantragte Vorhaben wird hiermit gemäß § 10
BImSchG bekannt gemacht.

Sofern die beantragte Genehmigung erteilt wird, soll die
Anlage unverzüglich errichtet und in Betrieb genommen
werden.

Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen Unter-
lagen liegen nach der Bekanntmachung einen Monat, vom
06.11.2006 bis 05.12.2006, während der Dienststunden zur
Einsicht bei folgenden Behörden aus:

1. Bürgermeister der Stadt Dülmen, Overberg-Platz 3,
Zimmer 22, 48249 Dülmen,

2. Bezirksregierung Münster, Dezernat 56, Zimmer 226,
Domplatz 1 – 3, 48143 Münster.

Etwaige Einwendungen nicht privatrechtlicher Natur
gegen das Vorhaben können vom 06.11.2006 bis einschließ-
lich 19.12.2006 bei den vorgenannten Behörden schriftlich
vorgebracht werden. Mit Ablauf dieser Frist werden alle
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen.

Die Einwendungen sollen die volle leserliche Anschrift (in
Blockschrift) des Einwenders tragen.

Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass die Einwen-
dungsschreiben an die Antragstellerin zur Stellungnahme
weitergegeben werden. Auf Verlangen des(r) Einwenders(in)
werden dabei Name und Anschrift unkenntlich gemacht,
soweit die Angaben nicht zur Beurteilung des Inhaltes der
Einwendung erforderlich sind.

Sofern Einwendungen erhoben werden, werden diese –
auch bei Ausbleiben der Antragstellerin oder von Personen,
die Einwendungen erhoben haben – in einem besonderen
Erörterungstermin, beginnend am 23.01.2007, ab 10:00 Uhr
im Großen Sitzungssaal des Rathauses Dülmen, Markt
1 – 3, 48249 Dülmen, erörtert.

Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teil-
nahme haben neben den Vertretern der beteiligten Behör-
den nur die Antragstellerin und diejenigen, die rechtzeitig –
d. h. in der Zeit vom 06.11.2006 bis 19.12.2006 – bei den
Auslegungsstellen Einwendungen erhoben haben. Sonstige
Personen können als Zuhörer am Termin teilnehmen, sofern
genügend freie Plätze zur Verfügung stehen.

Die Entscheidung über die Einwendungen wird nach dem
Erörterungstermin allen Einwendern schriftlich zugestellt.
Die Zustellung kann auch durch eine öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden.

Im Auftrag

gez. Nießen

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 478

802 Bekanntmachung gemäß § 10 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster
56-60.105.00/06/0701.1

48143 Münster, den 20.10.2006

Der Landwirt Bernhard Fährenkämper hat die Genehmi-
gung zur wesentlichen Änderung und zum Betrieb einer
Anlage zum Halten von Mastschweinen und Legehennen
auf dem Grundstück in 48231 Warendorf, Walgern 13
(Gemarkung Freckenhorst, Flur 21, Flurstücke 164, 165,
166, 168 und 169) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist neben dem Weiterbetrieb

– der BE 2 – Behälter, Silos u. Futtermischanlage
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– der BE 3 – Schweinemaststall mit 285 Mittelendmast-
plätzen

– der BE 4 – Schweinemaststall mit 616 Mittelendmast-
plätzen und 312 Vormastplätzen

– der BE 6 – Schweinemaststall mit 480 Mittelendmast-
plätzen

– der BE 7 – Kadaverbox

– der BE 8 – Güllehochbehälter mit 206,02 m3 Fassungs-
vermögen

– der BE 9 – 2 Futtersilos für Mais

– der BE 10 – Futtersilo für Getreide

– der BE 11 – Futtersilo für Kartoffeln

– der BE 12 und 13 – Futtertanks für Kartoffeln

die Nutzungsänderung

– der BE 1 – ehemals Schweinemaststall mit 180 Plätzen
zum Lager für Marktartikel 1 mit Büro

– der BE 5 – ehemals Legehennenstall mit 8.000 Plätzen
zum Legehennenstall mit 3.000 Plätzen

der Neubau

– der BE 14 – Schweinemaststall mit 1.280 Plätzen

– der BE 8 – Güllehochbehälter mit 735,54 m3 Fassungs-
vermögen

sowie der Betrieb der Gesamtanlage.

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das bean-
tragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vorschrif-
ten.

Das beantragte Vorhaben wird hiermit gemäß § 10
BImSchG bekannt gemacht.

Die Anlage soll kurzfristig in Betrieb genommen werden,
sofern die beantragte Genehmigung erteilt wird.

Für das Vorhaben wurde vom Antragsteller eine Umwelt-
verträglichkeitsuntersuchung als Grundlage zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchgeführt. Gemäß § 1 Abs. 2 der 9.
Verordnung zur Durchführung des BImSchG (Verordnung
über das Genehmigungsverfahren) ist die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung unselbständiger Teil des Genehmigungsver-
fahrens. Sie dient der Entscheidung über die Zulässigkeit
des Vorhabens.

Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen Unter-
lagen einschließlich der Umweltverträglichgkeitsuntersu-
chung liegen nach der Bekanntmachung einen Monat, vom
06.11.2006 bis 05.12.2006, während der Dienststunden zur
Einsicht bei folgenden Behörden aus:

1. Stadt Warendorf – Sachgebiet Städtebau und Umwelt,
Zi. 103, Freckenhorster Str. 4, 48231 Warendorf,

2. Bezirksregierung Münster, Dezernat 56, Zimmer 226,
Domplatz 1 – 3, 48143 Münster.

Etwaige Einwendungen nicht privatrechtlicher Natur
gegen das Vorhaben können vom 06.11.2006 bis einschließ-
lich 19.12.2006 bei den vorgenannten Behörden schriftlich
vorgebracht werden. Mit Ablauf dieser Frist werden alle
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen.

Die Einwendungen sollen die volle leserliche Anschrift (in
Blockschrift) des Einwenders tragen.

Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass die Einwen-
dungsschreiben an die Antragstellerin zur Stellungnahme
weitergegeben werden. Auf Verlangen des(r) Einwenders(in)

werden dabei Name und Anschrift unkenntlich gemacht,
soweit die Angaben nicht zur Beurteilung des Inhaltes der
Einwendung erforderlich sind.

Sofern Einwendungen erhoben werden, werden diese –
auch bei Ausbleiben der Antragstellerin oder von Personen,
die Einwendungen erhoben haben – in einem besonderen
Erörterungstermin, beginnend am Donnerstag, den
01.02.2007, ab 10:00 Uhr im Rathaus der Stadt Warendorf,
Sitzungssaal Erdgeschoss, Markt 1, 48231 Warendorf, erör-
tert.

Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teil-
nahme haben neben den Vertretern der beteiligten Behör-
den die Antragstellerin und diejenigen, die rechtzeitig – d. h.
in der Zeit vom 06.11.2006 bis 19.12.2006 – bei den Ausle-
gungsstellen Einwendungen erhoben haben. Sonstige Perso-
nen können als Zuhörer am Termin teilnehmen, sofern
genügend freie Plätze zur Verfügung stehen.

Die Entscheidung über die Einwendungen wird nach dem
Erörterungstermin allen Einwendern schriftlich zugestellt.
Die Zustellung kann auch durch eine öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden.

Im Auftrag

gez. Nießen

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 478 – 479

803 Bekanntmachung gem. § 21a der
9. Verordnung zur Durchführung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung über das Genehmigungsverfahren –
9. BImSchV)

Bezirksregierung Münster
56-62.028.00/06/0701.1

48143 Münster, den 16.10.2006

Die Bezirksregierung Münster, Domplatz 1 – 3, 48143
Münster, hat dem Landwirt Theodor Haseke, Hetkamp 51,
46244 Bottrop-Kirchhellen mit Datum vom 09. Oktober
2006 eine Genehmigung mit folgendem verfügenden Teil
erteilt:

„Hiermit wird Ihnen gemäß § 4 und 6 Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz (BImSchG) in Verbindung mit § 1 Abs. 1
und Ziffer 7.1 Spalte 1 und Ziffer 9.36 Spalte 2 des Anhangs
zur Vierten Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzge-
setz (4. BImSchV), die Genehmigung zur Errichtung und
zum Betrieb einer Anlage zur Aufzucht und zum Halten von
Schweinen und einer Anlage zur Lagerung von Gülle erteilt.

I. 1 Eingeschlossene Entscheidungen:

Die Baugenehmigung nach der Landesbauordnung NRW

Die Anlage darf auf dem Grundstück Grotenweg, 46244
Bottrop-Kirchhellen, Gemarkung Kirchhellen, Flur 61, Flur-
stücke 26 und 27, errichtet und betrieben werden.“

Die Genehmigung wurde nach Maßgabe der eingereich-
ten Antragsunterlagen erteilt, soweit in den Nebenbestim-
mungen keine abweichende Regelung getroffen ist.

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechtsbe-
helfsbelehrung:

„Gegen diesen Genehmigungsbescheid kann innerhalb
eines Monats nach Zustellung Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift
bei mir, Domplatz 1 – 3, 48143 Münster, einzulegen.

Falls die Frist durch das Verschulden einer oder eines von
Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde
deren bzw. dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.“
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Es wird hiermit bekanntgegeben, daß eine Ausfertigung
des Genehmigungsbescheides vom 09.10.2006 in der Zeit
vom 06.11.2006 einschließlich 20.11.2006 während der
Dienststunden an folgenden Stellen ausliegt:

– Oberbürgermeister der Stadt Bottrop, Stadtplanungs-
amt, Luise-Hensel-Str. 1, Raum 205, 46236 Bottrop,

– Bezirksregierung Münster, Dezernat 56, Zimmer 234,
Domplatz 1 – 3, 48143 Münster.

Ich weise darauf hin, dass die Genehmigung unter Aufla-
gen zum Baurecht und Brandschutz, zum Immissions-
schutz, zum Gewässerschutz, zum Arbeitsschutz, zum
Landschaftsschutz, zum Tierschutz und Tierseuchenrecht
ergangen ist.

Im Auftrag

gez. Nießen

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 479 – 480

804 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster
62.0713/06/0104 BAA2

48143 Münster, den 18.10.2006

Die Firma Siloxa Gas GmbH, Eiland 3, 45134 Essen hat am
05.09.2006 einen Antrag auf Genehmigung zur Errichtung
und zum Betrieb einer Grubengasnutzungsanlage mit Ver-
brennungsmotoren auf dem Grundstück in 45665 Reckling-
hausen, Maria-May-Str. (Gemarkung Recklinghausen, Flur
451, Flurstück 222) vorgelegt.

Gegenstand des Antrages ist die Errichtung von 4 Block-
heizkraftwerken mit einer Feuerungswärmeleistung von ins-
gesamt 7 MW sowie der Betrieb der Gesamtanlage mit den
erforderlichen Nebeneinrichtungen.

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das bean-
tragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vorschrif-
ten.

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren
(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer
Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3 a – c des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchge-
führt.

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-
ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, da
u. a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch das
Vorhaben nicht zu besorgen sind.

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt in entspre-

chender Anwendung des § 10 Abs. 3 Satz 1 des BImSchG.

Im Auftrag

gez. Ruback

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 480

805 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster
Az.: 9961496/01.V Ri-25

48143 Münster, den 16.10.2006

Herr Christoph Boge hat am 28.08.2006 einen Antrag zur
Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur Aufzucht von
Ferkeln auf dem Grundstück in 48291 Telgte, Grafhorst,
Gemarkung Telgte-Kirchspiel, Flur 87, Flurstück 78 vorge-
legt.

Gegenstand des Antrages ist die Errichtung eines Ferkel-
aufzuchtstalles mit 2.200 Ferkelplätzen, zwei Futtersilos und
einem Flüssiggasbehälter mit einem Volumen von 4.850 l.

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das bean-
tragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vorschrif-
ten.

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren
(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer
Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3 a – c des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchge-
führt.

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-
ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, da
u. a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch das
Vorhaben nicht zu besorgen sind.

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3 a
UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 Satz
1 des BImSchG.

Im Auftrag

(Manfred Böker)

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 480
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806 Nachtragshaushaltsbeschluss und
Bekanntmachung des Beschlusses
für das Haushaltsjahr 2006

Aufgrund des § 65 des Wasserverbandsgesetzes (WVG) in
Verbindung mit dem § 2 Absatz 5 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des WVG (NRW AGWVG) und den §§ 19 Nr. 5 und
28 Absätze 1 und 2 der Neufassung der Verbandssatzung
(VS) vom 11.12.2002 (bekannt gemacht im Amtsblatt für
den Regierungsbezirk Düsseldorf Nr. 51 am 19.12.2002,
Seite 459 ff und im Amtsblatt für den Regierungsbezirk
Münster Nr. 51 am 20.12.2002, Seite 408 hat der Erbentag
des Deichverbandes Rees-Löwenberg am 17.10.2006 folgen-
den Nachtragshaushaltsbeschluss gefasst:

§ 1
Mit dem vom Deichstuhl nach § 19 Nr. 5 der VS aufge-

stellten und nach § 12 Nr. 4 der VS durch den Erbentag fest-
gesetzten Nachtragshaushaltsplan werden

im Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf 1.938.800,00 €
in der Ausgabe auf 1.938.800,00 €
festgesetzt.

im Vermögenshaushalt
werden die bisherigen festgesetzten Beträge in der Ein-

nahme und in der Ausgabe von 6.638.725,41 € erhöht um
122.000,00 E und damit der Gesamtbetrag des Haus-
haltsplanes einschließlich Nachtrag auf 6.760.725,41 € fest-
gesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haus-

haltsjahr 2006 zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
mögenshaushalt für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen erforderlich ist, wird nicht geändert.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5
Die Höhe der als unerheblich und geringfügig anzusehen-

den über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Sinne des § 82
Absatz 1 GO NW (a. F.) wird nicht geändert.

§ 6
Der Beitragbedarf wird gegenüber der bisherigen Festset-

zung in Höhe von 1.076.837,00 € nicht verändert.

§ 7
Die Hebesätze werden nicht verändert.

Emmerich am Rhein, 17.10.2006 Der Deichgräf
Hermann Ruppert

Der vorstehende Nachtragshaushaltsbeschluss für das
Haushaltsjahr 2006 wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht. Die Veröffentlichung erfolgt in den Amtsblättern
der Regierungsbezirke Düsseldorf und Münster gem. § 48
Abs. 1 der Neufassung der Verbandssatzung.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in
der Geschäftsstelle des Deichverbandes in 46446 Emmerich
am Rhein, Stadtweide 3, öffentlich aus.

Emmerich am Rhein, 17.10.2006 Der Deichgräf
Hermann Ruppert

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 481

807 Bekanntmachung des Landesamtes für
Ernährungswirtschaft und Jagd
Nordrhein-Westfalen – Obere Jagdbehörde –

Termin der Falknerprüfung 2007
Im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses ist der Termin für die Falknerprüfung des Jahres
2007 im Lande Nordrhein-Westfalen gemäß § 3 Abs. 3 der
Falknerprüfungsordnung (SGV. NW. 792) festgesetzt wor-
den auf:

Dienstag/Mittwoch, den 27./28. Februar 2007.
Wenn es die Zahl der Bewerber erfordern sollte, wird die

Prüfung am Freitag, den 01. März 2007 fortgesetzt.

Die Falknerprüfung findet im Landesamt für Ernährungs-
wirtschaft und Jagd NRW, Münsterstr. 169, 40476 Düssel-
dorf statt.

Entsprechend der Verwaltungsvorschrift zu § 17 LJG-NW
(SMBl. NW. 792) weise ich darauf hin, dass der Landesver-
band Nordrhein-Westfalen des Deutschen Falkenordens ein
Vorbereitungsseminar durchführt.

Die Anträge auf Zulassung zur Falknerprüfung sind spä-
testens einen Monat vor dem Prüfungstermin beim Landes-
amt für Ernährungswirtschaft und Jagd Nordrhein-West-
falen in Düsseldorf einzureichen. Vordrucke für den Antrag
auf Zulassung können schriftlich bei der Oberen Jagdbehör-
de oder im Internet http://www.lej.nrw.de angefordert wer-
den. Dem Antrag sind ein amtliches Führungszeugnis, das
nicht älter als 6 Monate sein darf, und ein Nachweis über die
Einzahlung der Prüfungsgebühr in Höhe von 120,00 € beizu-
fügen.

Für das Zulassungsverfahren ist eine gesonderte Gebühr
in Höhe von 25,00 € zu entrichten.

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 481

Aufgebote und Kraftloserklärungen
von Sparkassenbüchern

808 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 300 366 408
(Neu: 3 700 366 408), ausgestellt von der Stadtsparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 10. Januar 2007 beim Vorstand der Spar-
kasse Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogs-
wall 5, seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzule-
gen, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos
erklärt.

Recklinghausen, 10. Oktober 2006

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez. Reg. Mstr. 2006 S. 481

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen
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809 Das am 11. Juli 2006 aufgebotene Sparkassenbuch
Nr. 375 163 532 (Neu: 3 775 163 532), ausgestellt von der
Kreissparkasse Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003
unter der Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen fir-
miert, wird für kraftlos erklärt, da nach Ablauf der drei-
monatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht geltend gemacht
worden sind.

Recklinghausen, 12. Oktober 2006

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez. Reg. Mstr. 2006 S. 482

810 Das am 11. Juli 2006 aufgebotene Sparkassenbuch
Nr. 375 163 540 (Neu: 3 775 163 540), ausgestellt von der
Kreissparkasse Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003
unter der Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen fir-
miert, wird für kraftlos erklärt, da nach Ablauf der drei-
monatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht geltend gemacht
worden sind.

Recklinghausen, 12. Oktober 2006

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez. Reg. Mstr. 2006 S. 482

811 Das am 11. Juli 2006 aufgebotene Sparkassenbuch
Nr. 375 163 557 (Neu: 3 775 163 557 ausgestellt von der
Kreissparkasse Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003
unter der Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen fir-
miert, wird für kraftlos erklärt, da nach Ablauf der drei-
monatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht geltend gemacht
worden sind.

Recklinghausen, 12. Oktober 2006

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez. Reg. Mstr. 2006 S. 482

812 Das am 10. Juli 2006 aufgebotene Sparkassenbuch
Nr. 3 001 229 230 wird für kraftlos erklärt, da nach Ablauf
der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht geltend
gemacht worden sind.

Recklinghausen, 11. Oktober 2006

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez. Reg. Mstr. 2006 S. 482

813 Das am 13. Juli 2006 aufgebotene Sparkassenbuch
Nr. 3 050 144 991 ausgestellt von der Sparkasse Castrop-
Rauxel, die seit dem 31. August 2004 unter der Bezeichnung
Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, wird für kraftlos
erklärt, da nach Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist
Ansprüche nicht geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 16. Oktober 2006

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez. Reg. Mstr. 2006 S. 482
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